
Alle Fanglisten sind grundsätzlich zurückzugeben. Ob geangelt wurde oder nicht. Ohne
Rückgabe zum Jahresende, werden keine neuen Erlaubnisscheine ausgehändigt. Rückgabe
nach dem 31.12. wird mit 50,00 € Strafe belegt. 
Keine Rückgabe hat eine Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge! 

Fanglistenauswertung Schwaam für das Jahr 2025 Name:  

Fischart < 10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm > 70 cm Bemerkung 

Aal          

RB -Forelle          

Barsch          

Brassen          

Döbel          

Gründling 

Hecht          

Karpfen          

Karausche 

Rapfen 

Rotauge          

Schleie 

Zander          

Waller 

Bitte nur Fische aufführen, die tatsächlich aus dem Gewässer entnommen wurden !!! 

Ich habe in diesem Jahr nicht an den Gewässern gefischt   Ich habe an den Gewässern gefischt aber  keine Fische 

entnommen   
 


